
[NL] Gericht lehnt Klage eines Verurteilten gegen
Ausstrahlung einer Verfilmung seines Verbrechens ab
IRIS 2011-10:1/39

Anne Yliniva-Hoffmann
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR), Saarbrücken/Brüssel

Das Gericht Amsterdam hat am 21. Oktober 2011 die Klage eines verurteilten
Straftäters gegen die Ausstrahlung der Verfilmung seines Verbrechens abgelehnt.

Der Kläger war im Jahr 1983 an der Entführung eines bekannten niederländischen
Unternehmers beteiligt und wurde wegen dieser Tat 1986 zu einer elfjährigen
Haftstrafe verurteilt. Derzeit befindet sich der Kläger aufgrund einer weiteren, mit
der Entführung nicht in Zusammenhang stehenden Verurteilung in Haft. Beklagter
war vorliegend ein niederländisches Filmproduktionsunternehmen, das die
Entführung verfilmt hat. Der Kläger machte unter anderem geltend, dass der Film
die Entführung und mehrwöchige Gefangenschaft des Opfers gewalttätiger
darstelle, als diese in Wirklichkeit waren, und damit das
Resozialisierungsinteresse des Klägers verletze. Die öffentliche Wahrnehmung des
Klägers werde maßgeblich durch den ihn darstellenden Filmcharakter geprägt und
nicht durch die Tat, wie sie wirklich begangen wurde. Dies werde noch dadurch
verstärkt, dass der die Rolle des Klägers spielende Darsteller eine deutliche
physische Ähnlichkeit mit dem Kläger aufweise. Der Produzent machte dagegen
geltend, dass der Name des Klägers in dem Film nicht genannt werde und die
Charaktere im Film fiktive „Mischungen“ der echten Entführer seien. Zudem sei
nicht ersichtlich, wie der Film dem sozialen Ansehen des Klägers mehr schaden
könne, als dessen Tat. Darüber hinaus verwies der Beklagte auf den erheblichen
wirtschaftlichen Schaden, der entstünde, wenn der Film so kurz vor dessen
geplanter Ausstrahlung (Ende Oktober 2011) gestoppt würde.

Das Gericht wies die Klage zurück. Bei Abwägung der widerstreitenden Interessen
und unter Einbeziehung der Art. 8, 10 EMRK und Art. 7 der niederländischen
Verfassung überwögen vorliegend die des beklagten Produzenten. Zwar weise der
fragliche Filmcharakter eine äußere Ähnlichkeit mit dem Kläger auf, so dass davon
ausgegangen werden könne, dass dieser den Kläger darstellen soll, jedoch sei es
nicht ungewöhnlich und außerdem zulässig, dass Filme über historische
Ereignisse Schauspieler wählten, die den Dargestellten auch in ihrem Aussehen
glichen. Die Entführung habe wegen der Prominenz des Opfers und dem Vorgehen
der Täter viel Aufsehen erregt und die Öffentlichkeit erschüttert. Diese Tat sei
unlösbar mit dem Kläger verbunden, so dass auch jede Auseinandersetzung mit
diesem Thema, auch die filmische, mit dem Kläger verbunden sei. Daraus folge
jedoch nicht, dass ein solcher Film rechtswidrig sei. Der Beklagte habe
eingeräumt, dem Film fiktive Elemente hinzugefügt zu haben, jedoch sei dies
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Bestandteil der geschützten Freiheit des künstlerischen Ausdrucks und der Wahl
der Kunstform. Es sei nicht zu erwarten, dass die Öffentlichkeit in ihrer
Wahrnehmung das Verhalten des betreffenden Filmcharakters auf den Kläger
spiegeln werde, insbesondere nicht, wenn der Beklagte - wie bislang auch -
deutlich erkläre, dass der Film keine rein sachliche Darstellung der wirklichen Tat
sei. Damit sei die Grenze des künstlerisch Zulässigen nicht überschritten.

LJN: BT8893, Rechtbank Amsterdam , 500921 / KG ZA 11-1542 WT/JWR,
21/10/2011

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8893&amp;u_ljn=BT8893

Entscheidung des Gerichts (LJN: BT8893, Rechtbank Amsterdam, 500921 / KG ZA
11-1542 WT/JWR) vom 21. Oktober 2011
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